
«?

nm5lnuer «�.rei-3l1lntt.
us ei. · 187,7.
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M 280i Namslau, 31. Juli 1877.
Während meiner Abwesenheit zu einer Badereise, vom 6. k. Mts. ab, hat die Königliche

Regierung zu Breslau den Herrn Kreis-Deputirten von Heydebrand u. d. Last: auf Nassadel
mit meiner Vertretung beauftragt, was ich hiermit zur allgemeinen Kenntniß bringe.
-M 2S7I Berlin, den 7. März i877.

Bekanntmachung,
betressend den Gewerbebetrieb der Ausläuder im Umberziel)en. Vom I. März 18sI.

Auf Grund der Bestimmung im § 57 Abs. 3 der Gewerbe-Ordnung hat der Bundesrath nachstehendk
Bestimmungen über den Gewerbebetrieb der Ausländer im Umherziehen erlassen:

«l. Ausländer, welche ein Gewerbe im Umherziehen (§§ 55 und 56 der Gewerbe-Ordnung) betreiben
wollen, bedürfen eines Legitimationsscheines, ausgenommen sind solche Ausländer, welche ausschließlich den
Verkauf oder den Ankauf roher Erzeugnisse der Land- und Forstwirthschaft, des Garten- und Obstbaues im
gewöhnlichen Grenzverkehr betreiben wollen.

2. Die Ertheilung eines Legitimationsscheines ist zu versagen, sobald für das Gewerbe, für welches
der Schein nachgesucht wird, der den Verbältnissen des Verwaltungsbezirks der Behörde entsprechenden
Anzahl von Personen Legitimationsscbeine ertheilt sind.
- Für das Gewerbe der Topfbinder, der Kesselflicker, der Händler mit Drahtwaaren und ähnlichen

Gegenständen darf ein Legitimationsschein nur solchen Personen ertheilt werden, welche nachweislich in dem
nächst vorangegangenen Kalenderjahre einen -Legitimationsschein für dieses Gewerbe erhalten haben.

3. Ansliinder, welche entweder das 2i. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, oder durch ihre
Persönlichkeit zu erheblichen polizeilichen Bedenken Anlaß geben, insbesondere also solche Ausländer, bei
welchen einer der im H 57 der Gewerbeordnung unter i bis 4 bezeichneten Fälle vorliegt, sind zum Ge-
werbebetrieb im Umherziehen nicht zuzulassen. Umhei-ziehende Schauspieler-Gesellschaften sind nur dann
zuzulassen, wenn der Unternehmer die im § 32 der Gewerbeordnung vorgeschriebene Erlaubniß besitzt.

4. Personen, welche den unter No. 3 Abs. 1 bezeichneten Anforderungen an die selbstständigen
Gewerbetreibenden nicht entsprechen, dürfen weder als Begleiter (§ 62 Abs. Z der Gewerbeordnung) zu-
gelassen, noch zu anderen Zwecken mitgeführt werden. Diese Bestimmung findet auch auf die Begleitung
eines ausländischen Geroerbetreibenden durch einen Jnländer oder eines inlündischen Gewerbetreibenden durch
einen Ausländer Anwendung.

5. Der Legitimationsschein gewährt die Befugniß zum Gewerbebetrieb ins Umherziehen in dem Bezirke
derjenigen Behörde, welche den Legitimationsschein ertheilt hat. Zu dem Gewerbebetrieb in einem anderen
Bezirke ist die Ausdehnung des Legititnationsscheines durch die zuständige«Behörde dieses Bezirks erforderlich.
Die Ausdehnung wird versagt, sobald für die den Verhältnissen des Bezirks entsprechende Anzahl von Personen
Legitimationsscheine bereits ertheilt oder auf den betreffenden Bezirk ausgedehnt sind. Die Bestimmungen
des § 59 Abs. l der Gewerbeordnung kommen auch hier zur Anwendung.

Das Recht, einen Ausländer aus dem Bundesgebiete auszuweisen, wird durch diese Bestimmungen
nicht berührt.

6. Die Legitimationsscheine werden durch diejenigen Behörden ertheilt, welche zur Ertheilung von
Legitimationsscheinen an Jnländer ermächtigt sind. Fiir den im § 58 der Gewerbeordnung unter 1 und 2
bezeichneten Gewerbebetrieb steht die Ertheilung derjenigen Unterbehörde zu, in deren Bezirk der Gewerbe-
betrieb beabsichtigt ist.

7. Der Legitimationsschein hat das Gewerbe des Inhabers genau anzugeben. Begleiter, deren
Mitführung dem Ji1h«aber gestattet ist, sind darin zu nennen und näher zu bezeichnen.

8. Für das Verhalten des Gewerbetreibenden ist § 6t der Gewerbeordnung maßgebend.
9. Vorstehende Bestimmungen kommen vom I. Januar 1878 ab zur Anwendung.

Dei: Ncichsktmzlet. J. V.: gez. .Hofmann.
Berlin, den 24. Mai i877.

Durch Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers Vom 7. März d. J. (Centralblatt für das
deutsche Reich Nr. it Seite i42) sind diejenigen Bestimmungen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welche
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der Bundesrath auf Grund des § 57 atmen 3 der Gewerbeordnung über den Gewerbebetrieb der Ausländer
im Umherziehen erlassen hat.

Nach Nr. 6 dieser Bestimmungen sollen die Legitimationsscheine für Ausländer durch diejenigen
Behörden ertheilt werden, welche zur Crtheilung von Legitimationsscheinen an Jnländer ermächtigt sind.
Dadurch ist die bisherige Bestimmung, wonach nur diejenigen höheren Verwaltungs-Behörden, welche durch
Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers bezeichnet waren, Legitimationsscheine an Ausländer ertheilen
konnten, beseitigt.

Da die neuen Bestimmungen vom i. Januar 1878 ab zur Anwendung kommen sollen und nach
Nr. 5 derselben jeder an einen Ausländer ertheilte Legitimationsschein die Befugniß zum Gewerbebetriebe
im Umherziehen nur für den Bezirk derjenigen Behörde, welche ihn ertheilt hat, gewährt, so sind schon die
Legitimationsscheine für das Jahr t878, auch wenn sie vor Ablauf des gegenwärtigen Jahres beantragt
werden, von derjenigen Regierung zu ertheilen, bezw. zu versagen, in deren Bezirk das Gewerbe betrieben
werden soll. ohne Rücksicht darauf, ob die betreffende Regierung bisher zur Ertheilung von Legitimations-
scheinen an Ausländer ermächtigt war, oder nicht. Auf Grund derselben Bestimmung ist in Zukunft in
jedem an einen Ausländer zu ertheilenden Legitiinationsscheine zu bemerken, daß er nur für den Bezirk der
ertheilenden Behörde gültig sei.

Jm Uebrigen sind bei den Entscheidungen über die von Ausländern eingehenden Anträge auf Er-
theilung von Legitimationsscheinen die Bestimmungen unter 2�-4, welche an die Stelle aller bisher über
die Zulnssung von Ausliindern zum Gewerbebetriebe im Umherziehen geltenden Vorschriften treten, sorgfältig
zu beachten. Namentlich wird die Königliche Regierung darauf aufmerksam gemacht, daß Ausländer, welche
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, weder einen Legitimationsscbein erhalten noch als Begleiter
in einen solchen aufgenommen, noch endlich von dem Jnhaber eines Legitimationsscheines überhaupt mitge-
führt werden dürfen und daß diese Bestimmung auch für die in Nr. 2 alinea 2 ausgeführten Gewerbe-
treibenden gilt und zwar selbst in dem Falle, daß dieselben im vorangegangenen Kalenderjahre einen Legiti-
tnationsschein besessen haben oder als Begleiter in einem solchen aufgeführt gewesen sein sollten.

Die steuerliche Behandlung des Gewerbebetriebes der Ausländer im Umherziehen hat dur�ch die
vom Bundesrathe erlassenen Vorschriften selbstverständlich keine Aenderung erfahren.

Der Finanz-Minister. Camphausen. Der Minister des Innern. Eulenburg.
Der Minister für Handel, Gewerbe und bsfentliche Arbeiten. Ach-nbach.

An die Königliche Regierung zu Breslau.

Breslau, den 7. Juli 1877.
Abschrift hiervon zur Kenntnißnahme und genauen Beachtung mit dem Aufträge, die Bekanntma-

chung des Herrn Neichskanzlers, sowie das Ministerial-Reseripi in geeigneter Weise zur Kenntnißnahme der
Ortspolizei-Behörden des Kreises zu bringen.

Hierzu bemerken wir Folgendes:
I) Es ist häufig der Fall vorgekommen, daß Ausländer, welche sich in den diesseitigen Staaten nur vor·

übergehend an einem Orte aufhielten und daselbst den Hausirhandel beginnen wollten, von den betref-
fenden Ortsbehörden mit ihren Anträgen auf protokollarische Vernehmung bezüglich der Ertheilung eines
Hausirgewerbescheines ab- und an uns gewiesen worden sind.

Nach § 6 at. 3 des Gesetzes vom 3. Juli 1876 (G.-S. S. 249) Müssen aber derartige Anträge
so weit sie nicht zur Competenz des Kreis-Landraths gehören, von den Ortspolizei-Behörden entgegen
genommen werden und ist deshalb denselben diese Bestimmung zur genauen Beachtung besonders in
Erinnerung zu bringen.

2) Sollen Anträge von Ausländern aus Ertheilung von Hausirgewerbescheinen uns eingereicht werden, so
muß denselben beigefügt sein:

a. ein Führungsattest von seiner Heimaths-Behörde, dessen Ausstellungstag in die letzten Z Monate, vom
Tage der Antragstellung rückwärts gerechnet fällt,

b. eine vollsiändige Personen-Beschreibung des Antragstellers,
(-. ein Attest, daß Antragsteller bei Stellung des Antrages mit keiner ansteckenden oder abschreckenden

Krankheit behaftet gewesen ist und
d. der dem Antragsteller von seiner Heimathsbehörde ertheilte Reisepaß.

Von der Beibringung dieses Requisits kann indeß, wenn- dessen Beschaffung Schwierigkeiten machen
sollte, unter Umständen auch abgesehen werden.

Z) Sollen in den Gewerbeschein ausländische Gehülfen, Begleiter und dergleichen aufgenommen werden,
so sind zu deren Legitimation dieselben Schriftstücke erforderlich, wie für den Antragsteller.

Jrn Uebrigen sind dergleichen Anträge ganz wie die von Jnländern zu behandeln.
Kbnigliche Regierung, Abtheilung für direkte Steuern, Domatnen und Forsten. Oelktchs.
An sämmtliche Königliche Herren Landräthe.

Namslau, den 23. Juli l877.
Vorstehendes bringe ich hierdurch zur Kenntniß und Nachachtung der Herren Amtsvorsteher.

M Las] Berlin, den 4. Juni 1874.
Nach § it Absatz 2 des Gesetzes vom 9. März er. über die Beurkundung des Personen-

standest und die Form der Ehe-schließung sind von den Standesbeamten besondere, nach § 5 Absatz
5 ibid. auf Kosten der Gemeinden (Gutsbezirke) des betreffenden Standesamtsbeztrkes zu beschaf-
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fende Dienstsiegel zu führen. Als Form dieser Siegel wird hiermit der Preußische Adler mit der
Umschrift K. Pr. Standesaint X.

Kreis X.
besiimmt. Zerfällt eine S-tadtgemeinde in mehrere Standesamtsbezirke, so ist in der Umschrift die
besondere Bezeichnung der einzelnen Bezirke hinzuzufügen. Bei kreiserimirten Städten, über deren
Jdentität ein Zweifel nicht obwalten kann, wird die besondere Angabe des Kreises wegfallen können.

Zur Vertheilung an die Stadtbehörden und Landrathsämter des Regierung-3bezirkes erfolgt
hierbei ein Prohesiegel (das nur in den zuletzt erwähnten Fällen die entsprechende Ergänzung resp.
Aenderung zu erfahren haben wird) in Eremplaren, welche theils von dem hiesigen Hofgraveur
C. Voigt, Friedri:hsstraße t58, theils von dem hiesigen Graveur A. Liebmann, Friedrichstraße 75
(Ecke der Jägerstraße), gefertigt worden sind.

Die Königliche Regierung wolle, um die rechtzeitige Beschaffung der Diensisiegel sicher zu
stellen, hiernach alsbald das Erforderliche an die qu. Stadthehörden und Landrathsämter verfügen.

Der &c. Voigt sowohl wie der &c. Liebmann haben, für den Fall größerer Bestellungen, zu
liefern of-ferirt:

I Siegel in Messing mit Adler und Umschrift . . Thlr. 5 Sgr. �� Pfg.
1 Siegel in Stahl mit Adler und Umschrift . ,, 20 �
l Stempel in Messing zum Farbendruck für ,, 20 �-
1 Stempel in Stahl zum Farbendruck für 20 �
1 Stempelkasten nebst Farbe für . . . . . � 22 6
1000 Siegeloblaten incl. Stempel für . . �� �

« « « if
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-1 T�
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5000 « » « » - O « - - « 20 » -·· »
Für diejenigen der städtischen und ländlichen Standesämter, welche hiernach etwa gesonnen

sein möchten, die Siegel durch den &c. Voigt oder durch den &c. Liebmann anfertigen zu lassen, sielle
ich der Königlichen Regierung anheim, die Bestellungen zu sammeln und an ihren Bestimmungsort
gelangen lassen zu wollen, damit die Anfertigung sofort für eine größere Anzahl erfolgen kann.

Der Minister des Innern. gez. Eulenburg.
An sämmtliche Königliche Regierungen.

Abschrift hiervon theile ich Euer Hochwohlgeboren zur gefälligen Kenntnißnahme ganz erge-
benst mit. Der Minister des Innern. gez. Eulenburg.
An den Königlichen Ober-Präsidenten Herrn Freiherrn von Nordenflhcht, Hochwohlgeboren zu Breslau. I. A. 2901.

« 289j Breslan, den 23. Juli 1877.
Zur Verhütung einer Einschleppung und Weiterverbreitung der in den Kreisen Beuthen

und Tarnowitz OXS. ausgebrochenen Rinderpeft ist es dringend nothwendig, daß die Rindviehver-
ladungen auf E.isenbahnen, sowie auch die Ein- und Durchfubr von Rindvieh und anderer Wieder-
käuer aus dem Auslande aufs schärfste Seitens der zuständigen Behörden und Beamten überwacht werden.

« Ja Betreff der Rindvieh-Verladungen auf Eisenbahnen verspeisen wir auf die dieserbalb
angeordneten Beschränkungen (Amtsblatt-Verordnungen vom 24. März 1877 Seite 104 und vom
25. Mai t«O77 Seite 186) und bemerken, daß die vorgeschriebenen Ermittelungen in jedem einzel-
nen Falle in zuverlässigster Weise anzustellen, die Bescheinigungen und Atteste aber jedesmal auf�s
genaueste und insbesondere dahin zu prüfen seien, ob die Viehstücke durch mindestens 4 Wochen am
Orte sich befunden haben.

Jn Bezug auf die Ein- und Durchfuhr von Rindvieh und anderen Wiederkäuern ans dem
8u»slat;de bleibt die im Amtsblatt 1877 Seite 159 publicirte Verordnung vom 8. Mai 1877 in

u ttg eit.
Die Herren Landräthe (den Herrn Polizei-Präsidenten) veranlassen wir, den Ihnen unter-

siellten Polizei- und Veterinär-Beamten die genaue-sie Beachtung der vorstehend bezeichneten Verord-
nungen zur Pflicht zu machen und dieserhalb erneuerte Anweisung zugehen zu lassen. «

.Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. gez. Sack.
An sämmtliche Herren Landräthe des Departements und den Herrn Polizei-Präsidenten zu Breslau. I. D. VI1I. 10,734.

Namslau, den 27. Juli 1877.
· Vorstehende Verfügung der Königlichen Regierung bringe ich hiermit zur allgemeinen Kennt-

niß und empfehle dieselbe den Herren Amts-Vorstehern zur ganz besonderen Beachtung bei Aus-
stellung der desfallsigen Ursprungs-Atteste, damit solche nur für solches Vieh ertheilt werden, welches
1edenfalls bereits seit 4 Wochen nachweislich im hiesigen Kreise ist.
· Die -Herren Viehhändler und Fleischer mache ich aber ausdrücklich darauf aufmerksam, daß
1ch nur auf Grund von den Herren Amtsvorstehern und der städtifchen Polizei-Verwaltung auszu-
stellenden Ursprungs-Attesten die Erlaubniß zum Verladen des Viehes auf hiesigem Bahnhofe er-
thetlen werde.
« 990J « » K BresFciu, den 25. Juli 1877.

Jndem wir auf die in der nächsten Nummer unseres Amtsblattes veröffentlichte Alle:-höchsie Order
vom 27. v. M. betreffend die von dem Vorstande der Rauch-Stiftung zu Arolsen im Fürstenthum Waldes-
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Pyrrnont beabsichtigte Veranstaltung einer Ausspielung von Kunstgegenstiinden, hierdurch noch besonders
aufmerksam machen, veranlassen wir das Königliche Landraths-Amt dafür Sorge zu tragen, daß dem Vertriebe
der qu. Loose, deren im Ganzen 2000 Stück II t Mark ausgegeben werden sollen, überall kein Hinderniß
entgegengestellt werde.

Königliche Regierung, Alitheilung des Innern. gez. Sack.
An sämmtliche Königl. Landraths-Aemter des Departements und das Königl. Polizei-Präsidium hier. l. B. XIll. 4412.

Namslau, den 30. Juli t877.
Vorstehende Verfügung der Kiiniglichen Regierung bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntniß.f

.-I- Am - Bkee1au, den 17. Juli 1877.
Durch eine Mittbeilung der General-Direktion der Königlichen allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-

Anstalt ist zur Kenntniß des Herrn Minister des Jnnern gekommen, daß hier und da die standesamtlichen
Urkunden mit anderen als den durch Ministerial-Reseript vom 4. Juni 1874 vorgeschriebenen Standesamts-
siegeln versehen werden.

Da ein solches Verfahren mit der bezüglichen Bestimmung des § 15 des Reichsgesetzes Vom 6.
Februar 1875 in Verbindung mit der vorerwiihnten ministeriellen Verfügung nicht im Einklange steht, über-
dies aber jedesmal zu weitliiufigen Erörterungen und für die betreffenden Mitglieder und Wittwen der
.Königlichen allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt zu nachtheiliger Verz�o"gerung ihrer Angelegenheiten
führt, so erfuche ich die Herren Landräthe und die Bezirtsriithe im Auftrage des Herrn Ministers des
Jnnern ergebenst, gefälligst dafür Sorge tragen zu wollen, daß nach Maßgabe der Verfügung vom 4. Juni
1874, von welcher Abschrift" hier beiliegt, verfahren werde.

Der Ober-Ptåsidet1t. (gez.) Puttkamer.
An sämmtliche Herren Landräthe der Provinz, sowie die Bezirks-räthe hier, Liegnitz und Oppeln.

Namslau, den 24. Juli l877.
Vorstehenden Ober-Präsidal-Erlaß nebst der darin angezogenen Ministerial-Verfügung bringe ich

den Herren Standesbeamten hiermit zur Kenntniß und Nacha(btung.
.-E III! Namslau, den 30. Juli 1877.

Um die Sportelerhebung unter Beseitigung augenscheinlich» MißbräUche auf das Maaß
des nach den bestehenden Gesetzen Zulässigen zurückzufiil)ren und um das Ver-iirfniß einer weiteren
gesetzlichen Regelung des Sportelwesens erschöpfend zu prüfen, hat der Herr Minister des Jnnern
angeordnet, daß die Spottet-Erhebung, wie sie Seitens der den Bezirks-Regierungen nachgeordneten
Communal- und Ortspolizeibehörden stattsindet, anderweit einer eingehenden und schärfer vorzuneh-
menden Prüfung in formelle-r und materieller Hinsicht unterzogen werde.

Die Magisträte, Gemeindevorstände und Polizeibehörden des Kreises ersuche reib. veran-
lasse ich, mir innerhalb 8 Tagen anzuzeigen, welche Sporteln zur Zeit dort noch erhoben werden
und worauf die Erhebung beruht (Reglement, Privilegium, Herkon1men).

Negativ-Anzeigen bedarf es nicht, vielmehr werde ich annehmen, daß bei denjenigen Be-
hörden, von welchen mir Anzeigen nicht zugehen, Sporteln überhaupt nicht zur Erhebung gelangen.

Kiinftig eingehende Beschwerden wegen Erhebung von Sporteln wird darnach behandeltswerden.
M VIII Nams1au, den 28. Juli 1877.

Der Fretmann Robert Gärtner in Polkowitz ist als Schb"ffe für vvrgenannte Ortschaft gewählt
und als solcher vereidet worden.

«-IT IV«-1 Namslau, den i. August 1877.
Kernobft-Verpachtung. »

Die Verpachtung des Kernobstes (Aepfel und Birnen) auf der Kreis-Chaussee von Gus-
dorf bis Buchelsdorf wird am

Dienstag, den 7. August er., Vormittags 10 Uhr
im Landrathsamte stattfinden, wozu Pachtlustige eingeladen werden.

Der Kbnigl. Landrath. Saliee Conteffa.

Allgemciner Anzeiger.
Alle Diejenigen, welche am 1. Juli er. die fälligen Zinsen an die Hospitalkasse.noch nicht

gezahlt haben, werden aufgefordert, dieselben innerhalb 8 Tagen an genannte Kasse abzuführen.
J » - szgspz Der Maggi-strat.Bekanntmaehnng.

Den Assoziaten der Provinzial-Städte-Feuer-Societät machen wir hierdurch bekannt, daß die
Pzovinzial-Städte-Feuer-Soeietäts-Direction von Schlesien mittelst Verfügung vom 6. Juni die ordent-
richen Beiträge pro II. Semester ganz erlassen hat. Dagegen «sind die Beiträge für alle im ll. Semester
neu zutretenden Versicherungen oder Versicherungserhöhungen bei Aushändigung der Declaration voll zu zahlen.

Namslau, den 16. Juli 1877. «
Der Magistrat. Wilde.
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Diejenigen Käufer, welche am Holztermin den 18. Juni im Hofpitalforsteneicheue»Nutzhölzer
gekauft und noch nicht bezahlt haben, werden aufgefordert, binnen 8 Tagen bei Vermeidung gericht-
licher Klage, an die Hofpitalkasse Zahlung zu leisten.

D, es rg»h»MIa g i st r a t. J
Befestigt machung. M

Zur Verdinguug der Reparaturen an dem katholifchen eKiisterhaufe zu Reichthal veranschlagt
auf 805 Mark habe ich einen Termin auf

Montag den 6. August er. Nachmittags 2 Uhr im Michalek�schen Gasthofe in Neichthal
anberaumt, wozu mit dem Ven1erken eingeladen wird, daß Unternehmer eine Caution von 100 Mark
bei der Königlichen Kreis-Steuer-Kasse in Name-lau zu deponiren und Quittung im Termin vorzu-
legen hat. -�-
 Oels, den 30. Juli 18J7. per Hönigkirhe .Fkrej5-Z3au·meister. Souchon.

Betanntmachung.
Zur Verdiugung der Umdeckung des- Daches auf der Pfarrtheifcheuer und der Kirche in

Glausche veranfchlagt excl. Jnsgemein auf 572 Mark 60 Pfennige habe ich einen Termin auf
Montag, den 6. August er. Nachmittags 3 Uhr im Michalek�schen Gastbof in Neichthal

anberaumt, wozu mit dem Bemerken eingeladen wird, daß Unternehmer eine Caution von 75 Mark
bei der katholischen Kircl·)kasse in Glausche zu deponiren, resp. im Termin zu erlegen hat.

Oels, den 30. Juli 1877. per Hönigciche Frei-BaumeiI�ter. Souchon.

Der Deutsch-Marchwitz-Obisrhauer landwirthschaftl.
Lokal-Verein

Sonntag den 5. August Nachmittags 4 Uhr
im Gasthause zu Deutfchmarchwitz abhalten. Die Herren Mitglieder und sonstige Freunde der
Landwirthfchaft werden ersucht, sich recht zahlreich einfinden zu wollen.

wird f eine Sitzung

» -·· J ·»sz , » Der·Vgorstand.
K« «Verbekferte Handdreschmasehmen

und dazu pasfende ein--zweispännige Göpet bezieht man am billigften unter
dreijähriger Garantie direct l)rieflich durch

Ae-0-«« L«-usw«, B1«esla«u,
» L-it·r2e�-Mo«-;Y·.e:« S«-III« 8.

Jeder »Maschine werden»gratis beigegeben: Oelkanne, 10 Reservestifte, 2
spSchrauhenschlusse"l, Garantiescl)em, Geh-rauehsanszweisung.

Bekanntmaehung.
Es follen im hiesigen Forste Kiefer- und

Eichen- Schwarten, Nandbretter, Bretterh-
sehnitte re. in kleineren und größeren Parthien
meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft
werden, wozu auf

Montag den 20. August I877
Vormitta s von 9 Uhr ab

Termin anberaumt Z. Kauflustige werden hierzu
ergebenst eingeladen.

Grembeniner Forst, 17. Juli 1877.
Die Forsive·rwaltung.

Jfaae Landau.

.Holl. Jäger-Heringe,
Jst. Matjes-Heringe

Bnklpfiehlt von neuer Zusendung in feiner Qualit6. . . »! IS« II. S--J,-Jus.

T«·" Die Vieh!-.uiederlage
der Er(-uzi:-argerNechte-Odem
Ufer-Mfihle besitIdet fiel) jetzt
in dem früheres( Poftgcbe«iude.

L. h. ti-inetnaaa»,
Briiekeuwagen

werden in meiner Werkstätte neu ange-
fertigt Und auch re-parirt.

Eisenhandlung J()S9pI1 FI«æI1k(-II.

Gardtnenftangen
in geschtnackvollen Mast:-rn empfiehlt

-Joseph kt-deutet.M Stoppeträvcufamre«i
empfiehlt B. W. Wern0r�s Wem.
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l)reseh-ll!la-schinen für Ila.nd- und Gi5pelhet1«ieh.
sp0(3j3-ljlIii-lJ, 19 verschiedene Arten in 48 verschiedenen Grössen.

Von 120 Mark ern bis zu 1500 illa-rlr, allen Verhältnissen entsprechend.
Neue cost-tkII(9tI0sIess.

55,00() Maschinen verkauft; bis Ende 1876.
86 goldene, silberne nnd llron2e-1lledsillen als erste Preise ans allen Ländern des continents.

28 Ehr »-D« Co .e ej) me
Neue illuslrirle l(aialoge, soeben erschienen, werden auf Wunsch gratis gesandt.

I1I9Ji««Zt-II« I-MAY, lllaschinentHrI)3«-jl(«gund Ejsengjesserei, 1!IszeFLs3!Ieim.

Brückenwaagen
in jeder Größe empfiehlt

die "g3riiclier1-·gJaagenfabrik

des Bogen sejfk«e1«t,
Nams1a11, gegenüber der Wache.

Hi
t1aJnx·1lIJaa1aqug«I

"lU«lU

1ieparnlnren sofort. sz�·»L
Man annonetrt

am zweckentfprechendsten, weil man sich bei
Auswahl der Blätter der für den angezeigten Zweck
wirksamsten und des vorthcilhaftesten Arrangements
je d er Anzeige versichert halten darf, am bequem-
sten, weil man der Correspondenz mit den ein-
zelnen Zeitungen überhoben ist, auch nur eines
Manufcripts bedarf, und am billigsten, weil
man Porto, Postvorschuß-, Nachweis- und alle
anderen Gebühren und Spesen erspart, wenn
man eine Anzeige, statt sie den Zeitun
gen direct zu behändigen, der Annoncen-
Expedition von » »
Ila-a«senste1n F: Vogler In Breslau
zur Vermittelung übergiebt, welche nur die Ori
gingt-Zeilenpreise jeder Zeitung berechnet, auch
für Offerten-Annahme &c. keinerlei Gebühren
in Ansatz bringt.

F Zu verkaufen H
für Z10 Thaler:

Ein Bettfeder-Dampf-
Reinigungs-Apparat

neuester Conftruction incl. Aufstellung u.
Erlernung; für jede Person geeignet und
leicht zu betreiben.

Ein guter Erwerbszweig für Wittwen,
oder Nebenerwerb für Geschäfte-Leute.
Wo, sagt die Erped. d. B!

-
-

3000 Thlr. PiUndclgelder
sind gegen pupillarische Sicherheit an einen pünkt
Iichen Zinsenzahler zum 1.IOctbr. c. zu vergeben

Sowade per Noldau.
lI�0·Ye««-IF.

l.
s

H

- .-

il

DachpaHpen tIi«r8«Theer
sowie auch Daclrfpliefzen

 Wk-Ji�e1«I10t�s-szW1e:»

Wer Tempel der Gesundheit.
Das große KrankenbUch, welches diesen Titel

führt, hat für alle Kranken, wie auch ihr
Leiden heißen möge, ein Wort des Trostes und
ein Beispeil der Heilung. Preis l Mk. bei
E. Schlesinger, Berlin s., Nr-ueJacobftr.6.

BckcrIiiirm·1ck)lliIg.
Es wird hiermit gewarnt, meinem Ehemann,

dem StelIenbesitzer Carl stelsi(1el aus
Nassadel, weder an Getränken noch an baarem
Gelde, namentlich auf Wechsel etwas zu leihen,
indem ich für Nichts aufkomme. Auch warne ich
Jeden vor Ankauf von Wirthschaftsgegenständen,
welche er aus meiner Wirthschaft heimlich abhanden
bringt, indem ich Mitbesitzerin bin.

Nassadel, den 29. Juli 1877.
EllSaI)t.-ils see-lu(Iel.

Cl1amoite�3iegel und Platten
aus der Fabrik von

O. Iiulmiz-se-are-u,
anerkannt bestes .».iFnI1riIknt,

hält stets auf Lager «
Rll(lolpl1 l(I�-lIl1leI«, Bäckermeister.

Ein neuer siarker Arbeitswa en stehtpreismäßig im Gehöft des Herrn Gegenst-1-
zu 1I3nIgetrII zum Verkauf.
G  in verschiedener Höhe ist auf Grund-

e besit·z und gegen gute Sicherheit
bald event. fpåter zu vergeben. Näheres
durch die Erped. d. Bl. zu erfragen.
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.s«ö«e.g-6&#39;cs, Verein khcmiskt)kr ,t«avtilikn
zu saarau (Siat. d. Bresl.-Freib. Vahn), Breslau (Schweidn.-Stadtgr. 12)

und lllerzdort� (a. d. fchlef. Geb.-B.)
nUnesoustige Gehalts-Garantie osseriren wir unsere bekannten Dünger-Pråpai·ate sowie die

gangbarern Dünginittel.
Proben und Preis-C-ourante auf Verlangen t"ranco.

Aufträge zu Fabrikpreifen übernimmt G. �l�. Braeuer, Oels.

In allen bedeutenden 1llusikalienhand-
lungen vorräth.ig!

Die neuesten, im Verlage des Unterzeich-
neten erschienenen Lieder von dem beliebten
Componisten

nd W
()p. 5()f).

für eine mittlere singsti1nn1e
(hohen Baryton)

tIIit Pia-uI0l�0kt0-Ikc;5leituIs3·
Nr. 1. , «, i · - ) « «

,,3uf Ylii«eni Wege rIki niorIit Ir1i geh n.
Nr. 2.

� -«. « «
»Gwig. 7rInter nie golrIenen Sterne,

Nr. 3.

,,Zui1iJfr1nIiI. Lin iI1«iiiiS5eii zum ÆnliI«
Preis jeder Nummer mit apart gedruckter (dop-
pelter) singstimme, elegant ausgestattet, mit dem
Portrait des 0pernsängers Dr. IT--sitz Ic-iicIil

å M. l.��, zusammen in I l-lefte til- 2.�
erregen gegenwärtig unter dem gesangliobenden
Publikum nicht geringes Aufsehen, und mit Recht,
denn seit geraumer Zeit erschien, was s0lo�Gre-
sang anbelangt-, nichts so reizend, einfach Me-
lodierreiches. Der tägliche Begehr dieser Lieder
bezeugt auch hinlänglich die Anerkennung des
Publikums. Herr 0pernsänger Dr. Franz I(ruckl,
welchem dieses 0pus gewidmet ist, bringt es
wiederholt mit grossem Applaus zum Vortrag; aber
auch wenig gei·1btesänger werden damit reussiren.

Gegen Einsendung des Betrages erfolgt fran-
kirte Zuscndung.

Pet. los. Tonger. Köln a. By.

- « ·- dauerhaft gebaut und in gutemEl« J·kUgcl)9 Zustande, der fich wegen feines
vollen Tones für ein öffentliches Local gut eignen
würde, ist für 180 Mark zu verkaufen. Näheres
in der Exped. d. Bl.

Bau- und Pflafterfteine
oerkauft stehe-sc.-Ab-«c«mm.

Zu haben or-i O. 0pit-Z is: Nams1a11:

-E-iniIner«s
8ommer -;»Xal3irpkan
fcl)leftscl)en Gisenlialjnen.

Preis 20 Pfg. i

-l

1·�?·«j· ,

)- - H «

Ä.-iedigs .Rum98�Gætraet
ist nach neuest. Forschungen mediz. Autoritäten
alketmges», sichere- diiit. -«;eadic«c-Znittec bei
«Hal5schwindsucht, .,Tungenleiden (Tubercu-
l0se, Abzehrung, Brustkrankheit), ZUageU.,
Yarm- und»·«-«;-3roncljial-Catarrt) (Husteu mit
Auswurf, ?;1luclkenmarlifchwindsui1jt, ,Ystl)ma,
Z3keichfud,it, allen gsrtjwiichezustiiiiden (nament-
lich nach schweren Krankheiten) Kisten von 5
Flacon an a Flacon 1«X·z Mark excl. Verpackung
versend. m. Gebrauchsanw. : Hartungs Kumys-
Anstalt, Berlin W., Verliing. Gentl)iner Str. 7.
Aerztl. Brochüre über Kumy-Z-Kur liegt jeder
Sendung bei.

Yo alle Mittel erfolglos, mache man
vertraueti:«-voll den letzten Z-·5ersud) mit Hu-
my5, Heilung wird er «Lotjn sein.

I.E·C.ElVIC« DIE
.4IlI�I·1-l-"ElD-C �- (s«-(--up-·).

« «asc!»"«e«ba»sc!)»le.

Beginn des Win»tercurses: 15 0ctober.
Pr0gramme gra.t1s durch die I)1rection.

Vorunterr1cht frei.

Central-Annoncen-Bureau
der

deutschen Zeitungen
Actien-Gesellschaft.

Berlin W» Mvhrenstraße 45,
Filiale: Breslau,
l. Carlsstraße I.

�-·j--

UUlkk Zeitungs-Verzeichniß ist soeben
durch den

ersten Nachtrag
vervollftcindigt worden und steht den ge-
ehrten Jnserenten gratis u. t«ranc0 zu
Diensten.

Wir befördern
il

,,l-lnnoncen
0I1»ft·UUt11tliche hiesige und auswi·irtige
Zeitungen, Zeitschriften 2c. bei unparteiifcher
Auswahl der Blätter unter Garantie de:
gewissenhastesten Berechnung. Voranschläge

gratis.
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E größtes Lager, empfiehlt billigst · ,R«9e"sphspm«« sohn1tzok.
Jn meiner Nier?rlagezu N-amslau iii dein früheren Postgebäude verkaufe

ich von heute ab:
Weizennii-hl Nr. 1, 10()

« » 2k
I00
t00

K
T

TA

ca- ro:-FO-T
ji

Rogg«eiiinel)l
« » -100 »

00
Creutzburg, den 29. Juli 1877.

Pfd. 17,50. 5 Pfd. 0,88.
,, 15,00. 5 ,, 0,76.
,, 12,00. 5 ,, 0,(52.

Pf» 13,25. 5 Pfd. 0,(-38.
12,00. 5 ,, 0,62.

,, 9,00. 5 ,, 0,45

Rechte-Oder-Ufer-Mühle. A, II« H-gig9g1zgg« ,
Hahnårztliche Anzeige.Sonn Ist. bis incl. I8. August er.

werde ich persönlich im Gasthofe ,,zur goldenen
Krone« in Nanis·lan anwesend sein und bitte,
geehrte Aufträge für mich referviren zu wollen.

G. Wie-selm0sor «
aus Berlin, z. Z. in Goldberg.

"" Am so. d; M. si:n-auf dem W-:gevon Wi1kc":·u
iiach Bernstadt

17 junge E-nten »
gefunden worden. Der sich legit. Eigenthümer
kann selbige gegen Erstattung der Jnsertions- u.
Fntterkosten in Empfang nehmen bei » »

» , Ist-tritt, GaiIwirth. .

Ein Lehrling« c ,

Sohn achtbarer Eltern, mit guten Schulkennt-
nissen und der polnischen Sprache mächtig, findetj
in meinem Specerei-Geschäft per bald oder Octbr.j
d. J. Unterkommen. ,

N"anislaii, den L. August 1877. »

» Wilhelm IFinast.
dLttd"S &#39;d-EIN KUabc, p?pft;ffs2·;u ziierl:Pn?iikekaifii

sich melden bei I"IIIISO Orts.

[Vermiethung.] Eine Wohnung: Z Zimmer,
Küche, Entree, zweite Etage; eine Wohnung: 2Zimmer,
Küche, Entree, erste Etage, sind zu vermiethen und
1. October er. zu beziehen bei

0U0 I4�tIIlIII. A

[V e r mi e thu n g.] Schützenftraße ist ein Laden
nebst Wohnung und Zubehör vom 1. October ab
zu-vermiethen IT. IluI·I0wsIIy. ,

[Vermiethung.] Ein Quartier im ersten
Stock vornheraus, bestehend aus 2 Stuben nebst
Znbehör,und ein Quartier im zweiten Stock, bestehend
aus 3 Stubeii, Entree, Küche und Beigelaß, sind
zu vermiethen bei «I· lIlntsct·. A

· [Veriniethuiig.] Krakauerstraße im 1.Stock
ist eine Wohnung, L Stuben, Küche nebst Zubehör,
 zu ,-vermiethen.  Kur-lowsky.

Am Sonnabend ist ein Zi9ortemonnaie mit
Inhalt gesunden worden. Der sich legit. Eigen-
thümer kann selbiges in Empfang nehmen bei

Rn.e(1ler, Mauren

Dem ge-ehrten Publikum von Namslau und
Umgegend die ergebeue Anzeige, daß

. heute, Donnerstag den 2. «Ytiigiifl
mein ?Benefiz stattfiudet, zu welchem ich

»Wie» schone ,Miillkrin«,
Luitspiel in 2 Arten und

»Wie »Biinliekgkigc«, große Opera«-,
gewählt habe.

Indem ich an ein geehrtes Publikum die
Bitte wage, mich an diesem ineinein Benefiz-
Abende durch recht zahlreiches Erscheinen gütigst
untersti:itzen zu wollen, da ich einen heitei·en,
genußreicheu Abend versprechen kann, zeichne ich

AchtuiigsvolI
Liszt-Sie 9�(«hss(-hier«,

Geiaiigs-Soubrette.

Theater in Namslan.
Donnerstag, zum Benefiz für die

Gefangs-Soubrette Frau selIsseI(It--Ist:
Schöne Miillerin. �

Eil! ZRUIJ21«-(!ZEjg2. Große Opekette.
Sonntag:

, Miinnsclmft anYoriI. Große Opi-rette. ,
,Bnm Scl)kitienfa)ikIZkn am Eulen

auf Sonntag- den 5. d. M. ladet freund-
lichst ein SclIiiUI(-r in GI-S(l0s·k.

F« Abends F anz
: - · S S Dieses Blatt erscheint w1üchentlichkeinmal: Donnerst·cigs, fürdenvierteljährlichen Pränumerations reis von
60 Pf» in�s Haus geliefert 70 Pf. -� Die InfertipnS ebiihren betragen 10 Pf. für die gespaltene eile auskleiner Schrift, größere Schrift wird nach Verhältnis; berecZnet und bei Wiederholung eines und desselben Jnserates«ent-
iprzeche·nder, Itabatt· gewährt» , Yie Ort-edition des Paar-lauer ..Ftrei5bcatte-., ; - - »  -.-J ,

Redaction, Druck und Verlag von O. Opitz in Namslau.




